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Grundsätzliche Unterschiede
Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen (FFPV-A) sind wie folgt zu unterscheiden 

Im Außen- oder Innenbereich: im Außenbereich sind FFPV-A ganz überwiegend nicht 
privilegiert; da im Außenbereich ein weitgehendes Bauverbot besteht, ist daher ein 
Bebauungsplan (fast) immer erforderlich, um aus dem Außenbereich einen 
Innenbereich zu machen. 

„Besondere“ und „nicht besondere“ FFPV-A: als „besonders“ gelten Agri-PV-Anlagen 
und Floating-PV-Anlagen (auf künstlichen Gewässern); hier sind Fachgesetze und 
besondere Privilegierungstatbestände zu beachten; eine FFPV-A mit Graseinsaat gilt 
nicht als Agri-PV-Anblage! 

 mit dem „Solarpaket I“ wurde § 35 Abs. 1 Nr. 9 neu in das Baugesetzbuch 
aufgenommen; demnach sind Agri-PV-Anlagen, die nicht größer als 2,5 ha und einer 
Hofstelle zugeordnet sind privilegiert. 

Privilegierte und nicht privilegierte FFPV-A: nur der Bundesgesetzgeber kann hier 
Regelungen treffen. Diese sind unabhängig von der Frage der Förderung oder 
länderspezifischer Präferenzen.
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Die bundesweiten PV-Ausbauziele
Das im Sommer 2022 beschlossene EEG 2023 sieht einen massiven Ausbau der 
Nutzung solarer Strahlungsenergie vor.  

Die Ausbauziele für Photovoltaik-Anlagen (PVA) lauten:  

88 Gigawatt 2024,  

215 Gigawatt in 2030 und  

400 Gigawatt in 2040. 

Rund die Hälfte davon soll als Freiflächenanlagen aufgebaut werden. Zur Orientierung: 
2022 betrug die Gesamtleistung der in Deutschland installierten PV-Anlagen 67 
Gigawatt (45% Anteil an allen erneuerbaren Energien), 2023 schon 81,7 Gigawatt. 

Der Leistungsanteil PV ist bereits beachtlich: Im Mai und Juni 2022 wurde jeweils aus 
PV-Anlagen in etwa so viel Strom ins öffentliche Netz eingespeist wie aus allen Erdgas- 
und Steinkohle-Kraftwerken zusammen. 
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Aktuelle Regelungen 
zur Privilegierung

WICHTIG: die Förderpräferenzen nach dem EEG 
(Erneuerbare Energien Gesetz) bestimmen 
nicht über die planungsrechtliche Zulässigkeit! 

Eine Teilprivilegierung für FFPV und damit der 
Verzicht auf Bauleitplanung wurde durch 
Bundesrecht rückwirkend zum 01.01.2023 
eingerichtet. 

Betrifft nicht Bundesstraßen! 

Die Regelungen des LEP NRW betreffen nicht 
die Privilegierung, sondern die landespla-
nerische Zulässigkeit kommunaler Bauleit-
pläne für PV-Anlagen
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Die aktuelle Energieerzeugung

Die Bundesnetzagentur veröffentlich aller relevanten 
Marktdaten im Viertelstundenrythmus unter 
folgender Adresse: 
https://www.smard.de/home
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Der privilegierte Raum

Privilegierung Förderung
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In der Bauleitplanung sind nicht nur 
bundesrechtliche Regelungen zu beachten. 
Planerische Rahmenbedingungen werden 

durch die Ziele von Raumordnung und 
Landesplanung vorgegeben. Die Einhaltung 

wird durch die Regionalplanungsbehörde 
überwacht.
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In der Gemeinde Wettringen gibt 
es keine durch Bundesrecht  
(BauGB) privilegierten Flächen 
(mit Ausnahme potenzieller Agri-
PV-Anlagen unter 2,5 ha in 
Hofnähe) 

Gemäß den Zielen des LEP NRW 
gibt es aber vorzugswürdige 
Flächen 

Das ganze Gemeindegebiet gilt  
als landwirtschaftlich 
benachteiligt und damit wäre 
FFPV zur Stärkung der 
Landwirtschaft gemäß Ziel 10.2-17 
des LEP positiv zu werten. 
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Die Ziele des LEP halten darüber 
hinaus Deponien, 
Windenergiegebiete, 500 m-
Streifen Entlang von Bundes- und 
Landesstraßen sowie 200 m-
Streifen entlang anderer, dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten 
Straßen für vorzugswürdig. 

Mit anderen Worten: hier würde 
die Regionalplanung bei 
entsprechender Bauleitplanung 
der Gemeinde nicht 
widersprechen.
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Die vorzugswürdigen Flächen 
überlagern aber gleichzeitig 
Tabuflächen aus anderen Gründen, 
daher werden die „Positivflächen“ 
im weiteren transparent 
dargestellt.
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Der offensichtlich entgegen-
stehenste Belang sind vorhandene 
Siedlungsnutzungen aber auch 
geplante Flächen. Dies gilt auch 
für Gewerbeflächenreserven.
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Der LEP nennt darüber hinaus eine 
Reihe von Schutzgebieten aus 
Naturschutzgründen, die nicht in 
Anspruch genommen werden 
sollen (NSG, FFH, BSN aber nicht 
LSG), außerdem umfasst diese 
Kategorie auch Waldflächen 
(wobei Waldstandorte – Ziel 
10.2-14 – aufgrund der 
Verschattung ohnehin keine große 
Rolle spielen).
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Da für jede FFPV-Anlage im Außenbereich 
ein Bebauungsplan erforderlich ist und da 
die Bauleitplanung in kommunaler Hoheit 

ist (§ 1 Abs. 3 Satz 2 BauGB „Auf die 
Aufstellung von Bauleitplänen besteht kein 

Anspruch“) kann sich der Rat hier eigene 
Regeln (im Sinne der Gleichbehandlung) 

geben.
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Ein wesentlicher Punkt ist die Wertigkeit von 
Ackerböden. Hierzu gibt es leider nur in 

Ostwestfalen gründliche Erhebungen und 
die Darstellung von schützenswerten 

Kernräumen. Im Rest des Landes muss man 
sich mit der Bodenwertzahl begnügen. Das 
Land hält Flächen ab einer Bodenwertzahl 

von 55 für zu wertvoll. Diesen Wert erreicht 
Wettringen an keiner Stelle. 
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Es liegt daher in der 
Entscheidungsbefugnis des Rates, 
Bauleitplanung nur dort 
durchzuführen, wo auch 
mittelwertige Ackerböden nicht 
betroffen sind. 
(in der Stufe „geringwertig“ liegt 
das gesamte Gemeindegebiet)
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Der Rat kann auch zu dem Schluss 
kommen, dass ein wesentliches 
Merkmal der Gemeinde ein gut 
erhaltenes und für die Erholung 
geeignetes Landschaftsbild ist und 
daher auch die LSG-Flächen 
ausgeklammert werden müssen.
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Schließlich steht das Gemeinde-
gebiet in Teilen auch für eine 
besonders hohe natürlich Qualität. 
Um die nicht einzuschränken 
können die anerkannten 
Biotopverbundflächen 
freigehalten werden von 
technischen Bauwerken wie FFPV-
Anlagen
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Auch Grundwasserschutz kann 
eine Rolle spielen - was sich aber in 
der Fläche kaum noch auswirkt.
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Im Ergebnis bleiben von den durch 
das Land präferierten Flächen 
deutlich geringere Anteile übrig. 

Darüber hinaus gibt es weitere 
„Weißflächen“, die allerdings nicht 
durch das Land nur aufgrund der 
Kategorie „landwirtschaftlich 
benachteiligtes Gebiet“ positiv 
gesehen werden. 

Alle verbleibenden Flächen 
können auch zu artenschutz-
rechtlichen Problemen führen, 
allerdings ist die „Abwehrhaltung“ 
der Unteren Naturschutzbehörde 
hier deutlich weniger ausgeprägt 
als z.B. bei Windkraftanlagen.
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Etwas über 10% des Gemeinde-
gebietes könnten mit FFPV-
Anlagen bestückt werden. Der 
damit verbundene Verlust an 
landwirtschaftlicher 
Produktionsfläche (hier ist 
ausschließlich von nicht-Agri-PV-
Anlagen die Rede)  ist allerdings 
nicht zu verantworten.
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Ergebnis

Aufgrund der schlechten landwirtschaftlichen Betriebsbedingungen gibt es im 
Gemeindegebiet einige Flächen, die für die Errichtung von FFPV-Anlagen (ohne Agri-
PV) möglich wären.  

Sinnvoll ist die Nutzung dieser Flächen aber nur, wenn der Energieertrag deutlich über 
dem landwirtschaftlichen Ertrag liegt; Pachtverhältnisse dürfen nicht außer acht 
gelassen werden! 

Ob die vorzugsweise in Anspruch zu nehmenden Flächen ohne Ausgleichsflächen 
auskommen, gilt es im Detail zu klären; dies beeinflusst die Wirtschaftlichkeit eines 
Standortes (kein Ausgleichserfordernis bei biodiversen Anlagen). 

Empfehlung: diese Planung der Verwaltung als Richtlinie an die Hand geben. Vorhaben 
auf nicht geeigneten Flächen sollten dann sofort abgelehnt werden; Vorhaben auf 
Flächen ohne erkennbare entgegenstehende Kriterien sind als Einzelfallentscheidung 
dem Rat vorzulegen.




